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(54) Verpackung

(57) Verpackung (100), insbesondere Faltschachtel
aus einem aufgefalteten Kartonzuschnitt (1) oder der-
gleichen, mit einem Boden, Seitenwänden und einer
Deckwand, wobei sich die Wände wenigstens teilweise
überlappen und mit einem Aufreißstreifen (18) od. dgl.

versehen sind, wodurch eine der Wände einseitig ablös-
bar ist und dabei gelenkig mit der übrigen Verpackung
verbunden bleibt, wobei Rastmittel (21 bis 28) vorgese-
hen sind, die erst beim gezielten Betätigen die gelenkig
angeordnete Wand (12) freigeben.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Verpa-
ckung, insbesondere Faltschachtel aus einem aufgefal-
teten Kartonzuschnitt oder dergleichen, mit einem Bo-
den, Seitenwänden und einer Deckwand, wobei sich die
Wände wenigstens teilweise überlappen und mit einem
Aufreißstreifen od. dgl. versehen sind, wodurch eine der
Wände einseitig ablösbar ist und dabei gelenkig mit der
übrigen Verpackung verbunden bleibt.
[0002] Hiervon ausgehend liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, eine Verpackung so auszubilden, dass
sie nur gezielt zu öffnen und damit kindersicher ist.
[0003] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass Rastmittel vorgesehen sind, die erst beim
gezielten Betätigen die gelenkig angeordnete Wand frei-
geben.
[0004] Ein gezieltes Entriegeln von Rastmitteln ist ins-
besondere kleinen Kindern nicht möglich, so dass der
Verpackungsinhalt vor dem Zugriff durch kleine Kinder
geschützt ist.
[0005] Besonders vorteilhaft ist es dabei, wenn gemäß
einer Ausgestaltung der Erfindung die gelenkig angeord-
nete Wand mit Seitenklappen versehen ist, die mit den
Rastmitteln versehen sind.
[0006] Dadurch wird erreicht, dass die Verpackung
umfasst werden muss um die Rastmittel bedienen zu
können, was kleinen Kindern schon wegen der Größe
ihrer Hände nicht möglich ist
[0007] Eine weitere besonders vorteilhafte Ausgestal-
tung der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass die
an der gelenkig angeordneten Wand vorgesehenen Sei-
tenklappen doppellagig ausgebildet sind und dass die
innere Lage der Seitenklappen einen Teil der Rastmittel
aufweist.
[0008] Damit können die Rastmittel auch nicht einzeln
von außen entriegelt werden.
[0009] Sehr vorteilhaft ist auch eine weitere Ausgestal-
tung der Erfindung, gemäß welcher die Seitenklappen
außen auf benachbarte Wände aufgefaltet sind und dass
diese benachbarten Wände jeweils ein weiteres Teil der
Rastmittel tragen.
[0010] Damit sind die Rastmittel einerseits sehr wir-
kungsvoll und andererseits so angeordnet, dass sie nicht
unbefugt betätigt werden können.
[0011] Als besonders günstig hat es sich dabei erwie-
sen, wenn erfindungsgemäß die weiteren Teile der Rast-
mittel als Flächenabschnitte ausgebildet und am Rand
der benachbarten Wand angelenkt sind.
[0012] Gemäß einer vorteilhaften weiteren Ausgestal-
tung kann dabei vorgesehen sein, dass als Rastmittel
einerseits Flächenabschnitte und andererseits Ausneh-
mungen vorgesehen sind, die ineinander passend aus-
gebildet sind.
[0013] Die so ausgestalteten Rastmittel halten auch
eine unkontrollierte Belastung aus und verhindern damit
ein unberechtigtes Öffnen der Verpackung.
[0014] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Er-

findung liegt darin, dass die Rastmittel so angeordnet
sind, dass sie durch gleichzeitigen Druck auf beide Sei-
tenklappen an einer definierten Stelle entriegelt werden
können.
[0015] Um die richtige Stelle für die Entriegelung der
Rastmittel zu finden, sind gemäß einer weiteren Ausge-
staltung der Erfindung an den Seitenklappen Vorstan-
zungen vorgesehen sind, durch welche hindurch die
Rastmittel entriegelbar sind.
[0016] Diese Vorstanzungen können dabei so ausge-
bildet sein, dass sie beim erstmaligen Öffnen der Verpa-
ckung aus den Seitenklappen herausgelöst werden.
[0017] Ein besonders sicherer Verschluss der Verpa-
ckung wird gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung dadurch erzielt, dass weitere Rastmittel vorge-
sehen sind, die sich beim Öffnen der gelenkig angeord-
neten Wand selbsttätig entriegeln.
[0018] Dadurch wird die gelenkig angeordnete Wand
im geschlossenen Zustand zuverlässig gehalten.
[0019] Ein Kartonzuschnitt zum Herstellen einer Ver-
packung ist gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der
Erfindung dadurch gekennzeichnet, dass an einer ersten
Wand hintereinander drei weitere Wände angelenkt sind,
wobei diese vier Wände an ihrer einen Schmalseite Ver-
schlussklappen tragen, und dass an der ersten Wand
eine weitere Wand gelenkig angeordnet ist, die ihrerseits
eine Verschlussklappe sowie zwei Seitenklappen trägt.
[0020] Mit einem derart ausgestalteten Kartonzu-
schnitt ist auf einfache Weise die erfindungsgemäße Ver-
packung aufricht- und verschließbar.
[0021] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Er-
findung ist dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Sei-
tenklappen doppellagig ausgebildet sind, wobei die je-
weils innere Lage mit einer Ausnehmung versehen ist,
und dass die beiden benachbarten Wände mit Flächen-
abschnitten versehen sind, die der Form der Ausneh-
mungen angepasst sind.
[0022] Ebenfalls sehr vorteilhaft ist es, wenn erfin-
dungsgemäß an den benachbarten Wänden zwei weite-
re Flächenabschnitte angelenkt sind, die in weitere Aus-
nehmungen der Seitenklappen einzugreifen vermögen.
[0023] In der Zeichnung ist die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels veranschaulicht. Dabei zeigen:

Fig.1 einen flachliegenden Kartonzuschnitt,

Fig.2 eine teilweise aus dem Kartonzuschnitt nach
Fig.1 aufgerichtete Verpackung,

Fig.3 eine allseitig verschlossene Verpackung und

Fig.4 eine teilweise wieder geöffnete Verpackung.

[0024] Mit 1 ist in Fig.1 ein Kartonzuschnitt bezeichnet,
der eine erste Wand 2 aufweist, an der hintereinander-
liegend drei weitere Wände 3, 4 und 5 über Faltlinien
angelenkt sind. Der Wand 3 gegenüberliegend ist an der
ersten Wand 2 ein Verschlussstreifen 6 angelenkt. Die
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drei Wände 2, 3, 4 und 5 tragen darüber hinaus Klappen
7 bis 10 zur Bildung eines Bodens. An der der Klappe 7
gegenüberliegenden Kante trägt die Wand 2 eine obere,
über eine Faltlinie 11 gelenkig angeordnete Wand 12,
die als Deckwand dient und an allen drei freien Kanten
Seitenklappen 13, 14 und 15, 16 sowie eine Stirnklappe
17 aufweist. An die Stirnklappe 17 ist über einen
Aufreißstreifen 18 eine zweiteilige Verschlussklappe 19,
20 angeordnet. Die beiden beim Zuschnitt außen liegen-
den Seitenklappen 14 und 16 sind jeweils mit einer tra-
pezförmigen Ausnehmung 21, 22 ausgestattet, die im
aufgerichteten Zustand jeweils einen passend hierzu
ausgebildeten Ansatz 23, 24 der Wände 3 bzw. 5 aufzu-
nehmen vermögen, wobei die Ausnehmungen 21, 22 und
die Ansätze 23, 24 als Rastmittel dienen. Beide äußeren
Seitenklappen 14 und 16 sind darüber hinaus mit nach
außen offenen Ausnehmungen 25 und 26 versehen, in
welche ebenfalls im aufgerichteten Zustand Ansätze 27
und 28 der Wände 3 und 5 einzugreifen vermögen. In
den beiden Seitenklappen 13 und 15 ist jeweils durch
eine Vorstanzung 29 bzw. 30 abgeteilt ein kreisförmiger
Abschnitt 31, 32 vorgesehen ist.
[0025] Zum Aufrichten des Kartonzuschnittes 1 zu ei-
ner Verpackung 100 werden zunächst die Seitenklappen
14 und 16 gegen die Seitenklappen 13 und 15 sowie die
Verschlussklappe 20 gegen die Verschlussklappe 19 ge-
faltet und mit diesen verklebt. Sodann werden die Wände
2, 3, 4 und 5 um 90° gegeneinander gefaltet und die
Wand 5 mit dem Verschlussstreifen 6 verbunden. Bei
einer Befüllung der Verpackung 100 von oben werden
daraufhin die Klappen 7, 8, 9 und 10 zu einem Boden
verbunden. Nach dem Befüllen der Verpackung 100 wird
die Wand 12 heruntergefaltet und die Seitenklappen
13/14 und 15/16 an die Wände 3 und 5 angelegt, wobei
die Ansätze 23, 24, 27 und 28 nach außen umgefaltet
werden und in die Ausnehmungen 21, 22 und 25, 26
eingreifen. Daraufhin wird die Verschlussklappe 17 an
die Wand 4 angelegt und mit dem Verschlussklappen-
Teil 20 an der Außenseite der Wand 4 angeklebt bzw.
angesiegelt.
[0026] Zum Öffnen der Verpackung 100 wird zunächst
der Aufreißstreifen 18 entfernt und dann wird gleichzeitig
gegen die beiden Abschnitte 31 und 32 gedrückt, sodass
die Ansätze 23 und 24 aus den Ausnehmungen 21 und
22 nach innen herausgedrückt werden. Dadurch ist die
hierdurch gebildete Verrastung frei und die Verpackung
kann geöffnet werden. Die Ansätze 27 und 28 können
zwar dabei nicht aus ihren Ausnehmungen austreten, sie
falten sich jedoch hoch und drücken dabei die Seiten-
klappen nach außen; gegen diesen Widerstand der Sei-
tenklappen können die Ansätze dann aus den Ausneh-
mungen herausrutschen.
[0027] Die beiden Abschnitte 31 und 32 werden dabei
herausgetrennt.
[0028] Zum Verschließen der Verpackung muss nur
der Deckel gegen die übrige Verpackung gedrückt wer-
den; die Verrastungen greifen wieder ineinander und hal-
ten den Deckel kindersicher fest.

Patentansprüche

1. Verpackung (100), insbesondere Faltschachtel aus
einem aufgefalteten Kartonzuschnitt (1) oder der-
gleichen, mit einem Boden, Seitenwänden und einer
Deckwand, wobei sich die Wände wenigstens teil-
weise überlappen und mit einem Aufreißstreifen (18)
od. dgl. versehen sind, wodurch eine der Wände ein-
seitig ablösbar ist und dabei gelenkig mit der übrigen
Verpackung verbunden bleibt, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Rastmittel (21 bis 28) vorgesehen
sind, die erst beim gezielten Betätigen die gelenkig
angeordnete Wand (12) freigeben.

2. Verpackung, insbesondere Faltschachtel nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die ge-
lenkig angeordnete Wand (12) mit Seitenklappen
(13 bis 16) versehen ist, die mit den Rastmitteln
(21,22,25,26) versehen sind.

3. Verpackung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die an der gelenkig angeord-
neten Wand vorgesehenen Seitenklappen
(13,14;15,16) doppellagig ausgebildet sind und dass
die innere Lage (14,16) der Seitenklappen einen Teil
der Rastmittel aufweist.

4. Verpackung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Seitenklappen (13,14;15,16) au-
ßen auf benachbarte Wände (3, 5) aufgefaltet sind
und dass diese benachbarten Wände jeweils ein
weiteres Teil der Rastmittel (23,24;27,28) tragen.

5. Verpackung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die weiteren Teile der Rastmittel als
Flächenabschnitte ausgebildet und am Rand der be-
nachbarten Wand (3, 5) angelenkt sind.

6. Verpackung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Rast-
mittel (21 bis 28) einerseits Flächenabschnitte und
andererseits Ausnehmungen vorgesehen sind, die
ineinander passend ausgebildet sind.

7. Verpackung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Rast-
mittel (21 bis 28) durch gleichzeitigen Druck auf bei-
de Seitenklappen (13,15) an einer definierten Stelle
entriegelt werden können.

8. Verpackung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an den Seitenklappen Vorstanzun-
gen (29,30) vorgesehen sind, durch welche hindurch
die Rastmittel (21 bis 28) entriegelbar sind.

9. Verpackung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass weitere
Rastmittel 25,26,27,28) vorgesehen sind, die sich
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beim Öffnen der gelenkig angeordneten Wand (12)
selbsttätig entriegeln.

10. Kartonzuschnitt zum Herstellen einer Verpackung
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass an einer ersten Wand
(2) hintereinander drei weiter Wände (3,4,5) ange-
lenkt sind, wobei diese vier Wände an ihrer einen
Schmalseite Verschlussklappen (7,8,9,10) tragen,
und dass an der ersten Wand (2) eine weitere Wand
(12) gelenkig angeordnet ist, die ihrerseits eine Ver-
schlussklappe (17) sowie zwei Seitenklappen
(13,14;15,16) trägt.

11. Kartonzuschnitt nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden Seitenklappen
(13,14;15,16) doppellagig ausgebildet sind, wobei
die jeweils innere Lage (14,16) mit Ausnehmungen
(21,22) versehen ist, und dass die beiden benach-
barten Wände (3,5) mit Flächenabschnitten (23,24)
versehen sind, die der Form der Ausnehmungen
(21,22) angepasst sind.

12. Kartonzuschnitt nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an den benachbarten Wänden
(3,5) zwei weitere Flächenabschnitte 27,28) ange-
lenkt sind, die in weitere Ausnehmungen (25,26) der
Seitenklappen (14,16) einzugreifen vermögen.
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